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Die JU-Gruppe mit Hauptsitz in Gerabronn 
und mehreren Tochterunternehmen ist heute 
einer der führenden europäischen Hersteller 
von Briefkasten, Briefkastenanlagen, Schau-
kasten, Stelen und Orientierungstechnik. Wir 
produzieren mit ca. 250 Mitarbeitern an drei 
Standorten in Deutschland für den Inlands-
markt und für den Export. Seit 2004 ist die 
JU-Metallwarenfabrik GmbH Fördermit-
glied im Bundesfachverband Wohnungs- 
und Immobilienverwalter. Natürlich nutzen 
wir BFW-Veranstaltungen, um Produkte von 
JU-Metallwarenfabrik vorzustellen.

Die Hauptproduktgruppen
• Briefkasten für das Türseitenteil
• Freistehende Briefkastenanlagen
• Aufputz- und Unterputzanlagen
• Briefkasten für das Mauerwerk
• Einzelbriefkasten
• Zaunbriefkasten
• Postverteileranlagen
• Stelen
• Schaukasten
• Orientierungstechnik
Neben den meistgefragten Produkten rund 
um den klassischen Briefkasten bietet JU 
auch innovative Sonderlösungen wie bei-
spielsweise Briefkästen mit Tag-Nachtum-
schaltung für Behörden, solarstrombetrie-
bene Briefkastenanlagen mit Funktechnolo-
gie für Standorte ohne Netzanbindung, und 
einfach zu bedienende Paketfachanlagen, 
die durch die zunehmende Beliebtheit von 
Internetshops und dem damit verbundenen 
Warenverkehr bzw. Päckchenaufkommen 
immer mehr an Bedeutung gewinnen.
Zudem liefert JU als OEM-Hersteller auch 
hochwertige Industrieprodukte und Kom-
ponenten an namhafte Kunden aus dem 
Bereich Elektronik, Medizintechnik und Au-
tomobilindustrie.

Angebote und Innovationen der  
JU-Metallwarenfabrik GmbH

Türseitenteilanlage Serie 02 mit Frontplatte 
02-557, Einwurfklappen 02-920, flächen-
bündiger Einbau ins Türseitenteil.

Türseitenteilanlage Teilwandeinbau Serie 
02-900, mit thermisch getrennter Front-
platte aus Edelstahl 02-558E, LED-Namens-
schildbeleuchtung, gedämpfte SCS-Ein-
wurfklappen. 

Freistehende Brief-
kastenanlagen sind 
wahlweise aus rost-
freiem Edelstahl oder 
aus feuerverzinktem 
Stahlblech mit Pulver-
beschichtung lieferbar. 
Die Farbe der Pulver-
beschichtung kann ge-
mäß RAL-Farbtabelle 
frei gewählt werden.

Neben der eigentlichen Anforderung als 
Briefkasten können bei freistehenden Brief-
kastenanlagen eine Vielzahl an weiteren 
Funktionselementen berücksichtigt werden. 
Beispiele hierfür sind Gegensprechanlage, 
Zugangskontrollsysteme, Kamera, Gravuren, 
Zeitungsboxen, Beleuchtung und Infomo-
dule. Ss

Folgende Komponenten sind für Stelen lie-
ferbar:
• Sprech-/Klingelanlage
• Integrierter Briefkasten
• Fingerprint-Zugangskontrolle

Stelen aus Edelstahl mit 
verschiedenen Beleuch-
tungsarten, hinterleuch-
tete Gravuren und Zu-
trittskontrollen.

Für weitere Informationen oder individuelle 
Beratung stehen die Mitarbeiter der JU-Me-
tallwarenfabrik GmbH jederzeit zur Verfü-
gung unter Tel. 07952 / 603-0 oder info@
ju-online.de� T.B.

Zu den Sonderlösungen zählt der speziel-
le Paketbriefkasten, der die Zustellung von 
Päckchen auch in Abwesenheit des Kunden 
ermöglicht. Die einfache Handhabung und 
die sichere Aufbewahrung des Postguts sind 
hierbei entscheidende Kriterien für die zu-
verlässige Funktion. 

Die autark arbeitende solarstrombetrie-
bene Briefkastenanlage ist die Lösung für 
ungünstige gelegene Standorte, an denen 
es keine Möglichkeit zum Anschluss an das 
Stromnetz gibt. Alle Systeme und die draht-
lose Sprech-/Klingelanlage werden mit um-
weltfreundlicher Solarenergie betrieben.

• Codetastatur
• Überwachungskamera
• �Durchgravuren mit oder ohne Hinter-

leuchtung
• �Umgebungsbeleuchtung (Wegbeleuch-

tung)
• �Siebdruckapplikationen wie Logos und 

Schriftzüge
• �Touchscreen-Anwendungen für Zutritts-

kontrollsysteme, die Mehrfachauswahlen 
erforderlich machen (Studentenwohnhei-
me)

Bei manchen Problemstellungen oder spe-
ziellen Kundenwünschen, bei denen mit Se-
rienbriefkastenanlagen kein befriedigendes 
Ergebnis möglich ist, kann in vielen Fällen 
mit Hilfe einer JU-Sonderanlage eine hoch-
wertige und wirtschaftliche Lösung realisiert 
werden. Wir begleiten unsere Kunden von 
der Planung über die Feinabstimmung der 
baulich vorgegebenen Situation bis hin zur 
Hilfestellung bei der Installation vor Ort.



BFW-AKTUELL – Wohnungseigentum 9/2009 – 205 13

Einen eigenen Haus-
stand unterhält ein 
Arbeitnehmer dann, 
wenn er eine Woh-
nung besitzt, deren 
Einrichtung seinen 
Lebensbedürfnissen 
entspricht und in der 
hauswirtschaftliches 
Leben herrscht, an 
dem sich der Steuer-

pflichtige sowohl durch seine persönliche 
Mitwirkung als auch finanziell maßgebend 
beteiligt. Erforderlich ist also, dass die Fami-
lie in der Wohnung gemeinsam wohnt und 
sich hier der Mittelpunkt der gemeinsamen 
Lebensinteressen befindet, die Anwesenheit 
von Kindern ist jedoch nicht Voraussetzung.
Am Beschäftigungsort muss der Arbeitneh-
mer allein wohnen. Er darf dort auf keinen 
Fall mit seiner Familie oder seiner Ehefrau 
einen Hausstand unterhalten. Natürlich sind 
Besuche der Ehefrau nicht schädlich. Der 
Haustand am Mittelpunkt der Lebensinter-
essen muss als der Haupthausstand gelten 
und darf nicht nur eine für Besuchszwecke 
vorbehaltene Wohnung sein.
Die Wohnung muss dem Arbeitnehmer un-
unterbrochen längerfristig zur Verfügung 
stehen. Bei gelegentlichen Hotelbesuchen 
ist das nicht der Fall hat das Finanzgericht 
Münster entschieden. Es ist aber nicht er-
forderlich, dass der Arbeitnehmer an der 
Mehrzahl der Wochentage in dieser Woh-
nung anwesend sein muss. 
Das Finanzgericht Hamburg hat eine dop-
pelte Haushaltsführung auch für Verlobte 
anerkannt. Das wurde von BFH inzwischen 
bestätigt, der nichtverheiratete Arbeitneh-
mer verheirateten Arbeitnehmern gleich-

Hein-Klaus Albrecht informiert über aktuelle Steuerfragen

Änderung der Rechtsprechung zur  
doppelten Haushaltsführung (Forts.)

stellt. und natürlich gilt das auch für einge-
tragene Lebensgemeinschaften.
Viel und häufig ist in der Rechtsprechung zur 
Frage der notwendigen Mehraufwendungen 
im Zusammenhang mit der doppelten Haus-
haltsführung diskutiert worden. Die Lohn-
steuerrichtlinie sagt, dass als notwendige 
Mehraufwendungen wegen einer doppelten 
Haushaltsführung in Betracht kommen: 
• �Fahrtkosten 
• �aus Anlass des Wohnungswechsels zu Be-

ginn und am Ende der doppelten Haus-
haltsführung 

• �für wöchentliche Familienheimfahrten
• �Verpflegungsmehraufwendungen
• �Aufwendungen für die Zweitwohnung

Umzugskosten
Für die erste Fahrt zum und die letzte Fahrt 
vom Beschäftigungsort sind die tatsächli-
chen Fahrtkosten als Werbungskosten ab-
ziehbar, weil insofern keine Familienheim-
fahrt vorliegt. Pro gefahrenen Kilometer 
können 0,30 € angesetzt werden.
Für jeweils eine tatsächlich durchgeführte 
Familienheimfahrt pro Woche können die 
Fahrtkosten als Werbungskosten abgezogen 
werden. Die Entfernungspauschale beträgt 
vom ersten Kilometer an 0,30 €. Bei Flug-
strecken sind die tatsächlichen Kosten anzu-
setzen. Eine Deckelung der Kosten, wie bei 
den Fahrten Wohnung und Arbeitstätte gilt 
bei den Familienheimfahrten nicht, so auch 
BMF aus dem Jahre 2006.
Verpflegungsmehraufwendungen werden 
nur für die ersten drei Monate nach Beginn 
der doppelten Haushaltsführung (Bezug der 
Zweitwohnung) in Höhe von 24,00 € je Tag 
gewährt. Für die Anreise- und Rückreisetage 

werden nur die anteiligen Kosten in Relation 
zur Abwesenheit von der Familienwohnung 
berücksichtigt, das sind 12,00 € bei Abwe-
senheit von mindestens 14 Stunden und 6,00 
€ bei einer Abwesenheit von mindestens 8 
Stunden. Ein Einzelnachweis der tatsächli-
chen Mehrverpflegungsaufwendungen ist 
nicht mehr möglich. 
Als Kosten für die Unterkunft können nur 
noch die tatsächlich nachgewiesenen Un-
terkunftskosten (Miete, Heizung, Strom, 
Reinigung) geltend gemacht werden. Nach 
der Rechtsprechung können notwendige 
Kosten nur für eine maximal 60 m² große 
Wohnung zu einem ortsüblichen Mietzins 
(Mietspiegel) berücksichtigt werden.
Selbst die Anmietung einer Wohnung am 
Beschäftigungsort, die dem Ehegatten ge-
hört und wenn die Bedingungen wie unter 
fremden Dritten sind, wird zu Recht von der 
Rechtsprechung anerkannt.
Als weitere Kosten der doppelten Haus-
haltsführung können auch die Kosten für 
die Anschaffung notwendigen Mobiliars 
abzugsfähig sein, wenn die Möbel deshalb 
angeschafft werden mussten, weil der Ar-
beitnehmer diese nicht aus seinem Haushalt 
mitnehmen konnte. 
Die Frage, was notwendige Aufwendungen 
sind, hat die Finanzgerichte stark beschäf-
tigt, dieses hier im Einzelnen aufzuführen 
würde den Rahmen dieses Aufsatzes spren-
gen. Stellvertretend sollen aber einige Bei-
spiele genannt werden:
die Anschaffung von Fernseh- und Radioge-
räten sowie die dafür anfallenden Gebühren 
sind nicht abzugsfähig, Telefongespräche 
können nur statt einer Familienheimfahrt 
angesetzt werden.
Umzugskosten zur Begründung oder Be-
endigung der doppelten Haushaltsführung 
sind absetzbar, die Pauschalen nach dem 
Bundesbeamtenumzugskostengesetz gelten 
allerdings nicht mehr.
� Hein-Klaus Albrecht

Die Baden-Württembergischen Verwalter-
tage stehen vom 24. bis 25.09.2009 an. An 
diesen zwei Tagen veranstaltet der BFW die 
ersten Verwaltertage in der Region und wird 
die Teilnehmer mit Fachwissen, Produktneu-
heiten und einem abgerundeten Pool aus 
Referenten und Fachausstellern überzeugen. 
BFW-Präsident Thomas Meier sieht der Ver-
anstaltung positiv entgegen und wünscht 
sich, erfolgreich an andere BFW-Seminare 
anschließen zu können und den Verband in 
der Region weiter zu stärken.

Premiere für Baden-Württembergische  
Verwaltertage am 24. und 25.09.2009

Inhaltlich werden den Teilnehmern hoch-
karätige Referenten und Themen aus der 
professionellen Immobilienverwaltung an-
geboten. Neben den juristischen Experten 
Horst Müller, Rechtsanwalt in München, Dr. 
Olaf Riecke, Richter am AG Hamburg und Dr. 
Ulrich Locher, Rechtsanwalt in Reutlingen, 
befassen sich Rüdiger Fritsch, Rechtsanwalt 
in Solingen, und Dr. Ernst J. Baumann, All-
Trosan Baumann+Lorenz Trocknungsservice 
GmbH & Co. KG, im Rahmen einer Vortrags-
reihe mit der Darstellung der praktischen 

und juristischen Folgen von „Nässe- und 
Schimmelschäden, deren Beseitigung und 
rechtliche Betrachtung“. Die Vortragsreihe 
ist für die BFW-Herbstseminare der Landes-
verbände geplant. Ein weiterer Höhepunkt 
der Baden-Württembergischen Verwalterta-
ge bildet der fachfremde Vortrag von Josef 
Mohr von der Akademie für Sanakinetik in 
Rottenburg zum Thema „Nur in einem ge-
sunden Körper wohnt ein gesunder Geist!“
Der BFW freut sich auf eine erfolgreiche 
Veranstaltung und bietet Interessenten 
die Möglichkeit, sich noch über die BFW-
Homepage für das Seminar anzumelden. 
www.wohnungsverwalter.de
� D.B.



Die Wohnungsbranche 
wird noch unattraktiver, 
wenn sich die Sorgen 
von Handwerkern und 
Vermietern vor Insolven-
zanfechtungen bewahr-
heiten. Insolvenzanwälte 
fordern nämlich auch re-

gelmäßige Zahlungen von Leistungserbrin-
gern zurück. Ein Handwerker beispielsweise, 
der mit dem Bauherrn eine Zahlungsverein-
barung für die letzte Rate getroffen hat, 
greift bei Insolvenz des Kunden nicht nur 
regelmäßig ins Leere, sondern läuft Gefahr, 
die zuletzt erhaltenen Teilzahlungen an den 
Insolvenzverwalter zurückzahlen zu müssen. 
Richtig, der Gesetzgeber hat Vermögens-
verschiebungen von insolvenzbedrohten 
Schuldnern vermeiden wollen, als er das 
Anfechtungsrecht in die Insolvenzordnung 
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Peter Patt kommentiert 

Insolvenzgefahren
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aufgenommen hat. Dieses gilt für bevor-
teilende Rechtshandlungen, die innerhalb 
der letzten zehn Jahre vor Insolvenzantrag 
vorgenommen worden sind. Scheinbar wird 
sehr leicht(fertig) unterstellt, es handele sich 
bei Zahlungen schon dann um vorsätzliche 
Gläubigerbenachteiligung, wenn (lediglich) 
Zahlungsunfähigkeit drohte. Wie viele Bau-
betriebe oder Bauinvestoren sind angesichts 
der derzeitigen Wirtschaftskrise mal klamm 
und jonglieren mit der Liquidität? Und es 
reicht nach höchstrichterlicher Rechtsspre-
chung für die Anfechtung solcher Zahlun-
gen aus, wenn zum Zahlungszeitpunkt fälli-
ge Verbindlichkeiten bestanden haben, von 
denen schon eine einzelne bzw. wenige bis 
zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht 
mehr ausgeglichen wurde. Dabei muss der 
Gläubiger nach Lage der Rechtssprechung 
beweisen, dass er nicht von der Zahlungs-
unfähigkeit des Schuldners ausgegangen ist, 
als er Zahlungen erhalten hat. Selbst Zahlun-
gen im Wege der Zwangsvollstreckung (man 
wähnte sich sicher) sind für die mindestens 

Die Maske Fleet GmbH zählt seit über vier 
Jahrzehnten zu den bedeutendsten Unter-
nehmen hersteller- und bankenunabhängiger 
Fuhrparkdienstleister. Als Fuhrparkspezialist, 
gerade im Bereich der Klein- und Mittel-
klasse und der leichten Nutzfahrzeuge zeigt 
Maske dem Kunden innovative Produkte auf, 
mit dem Ziel die Gesamtfuhrparkkosten zu 
reduzieren. Mit einem hohen Maß an Dienst-
leistungsqualität, Flexibilität, persönlicher 
Beratung bietet Maske Fleet GmbH optimale 
Fuhrparklösungen an.

Maske Fleet GmbH –  
Neues Fördermitglied des BFW!
Innovativ – kompetent - leistungsstark

Rent) von Maske reagieren Sie schnell auf 
neue Situationen: Wenn sich Mitarbeiter 
noch in der Probezeit befinden, wenn Bran-
chen saisonal tätig sind oder insgesamt bei 
Änderungen wirtschaftlicher Rahmenbedin-
gungen. 
Mit Maske Flexi-Rent sagen Sie sich von 
langfristig bindenden Leasing- und Kauf-
verträgen los. Sie können Ihre Fahrzeuge je-
derzeit zurückgeben, tauschen oder weitere 
dazumieten.
Flexi-Rent® enthält den „Maske- Sorglos-
Tarif“. Darin sind enthalten Wartungsdiens-
te und Verschleißreparaturen, Reifenservice, 
Haftpflichtversicherung, Haftungsreduzie-
rung, Schadenmanagement, Kfz-Steuer, 
GEZ-Gebühren und Zulassung.
Die Vorteile davon sind keine Anzahlung, 
Rundum – Sorglos -Tarif: Alle Kosten in-
klusive, außer Treibstoff, Verträge sind täg-
lich kündbar (Mindestmietdauer = 30 Tage), 
keine Vertragsrisiken, Rückgabe, Tausch und 
dazu Mieten jederzeit möglich, faire Fahr-
zeugrückgabe, keine Restwertrisiken, keine 
Kapitalbindung / keine Belastung Ihrer Kre-
ditlinie, Entlastung Ihrer Verwaltung - statt 
vieler Buchungen nur eine Rechnung und 
kein Bilanzausweis.		
Sie haben Interesse? Sprechen Sie mit Ihrem 
Ansprechpartner Michael Janßen, Vertriebs-
repräsentant, Tel: 04221/283 92 66, mjans-
sen@maske.de.

Maske bietet gerade für mittelständische Un-
ternehmen das Konzept der Langzeitmiete an. 
Die Langzeitmiete von Maske (Flexi-Rent) ist 
nicht nur günstig sondern enthält den kom-
pletten Maske-Sorglos-Tarif! Sie brauchen 
nur noch Tanken, den Rest besorgt Maske. 
Unternehmen unterliegen ständigen Ver-
änderungen. Mit der Langzeitmiete (Flexi-

letzten drei Monate vor Insolvenz als inkon-
gruente Deckungen anfechtbar, also dann, 
wenn sie geleistet wurden, um fortgesetzte 
Zwangsvollstreckungen zu vermeiden (war-
um sonst zahlt man denn?). Zahlungen zur 
Abwendung der Zwangsvollstreckung un-
terstellen nach obergerichtlichem Spruch 
sowohl eine Benachteiligungsabsicht des 
Schuldners als auch Kenntnis des Gläubi-
gers, der seinerseits entkräftend beweisen 
muss. Ja wo leben wir denn? Das in die Mas-
se zurückfließende Geld gelangt regelmäßig 
sowieso nicht an die Gläubiger, sondern 
wird zuhauf durch initiierte Rechtsstreitig-
keiten innerhalb des Systems verbraucht. 
Das lässt weder Vermieter noch Baubetriebe 
gut schlafen. Und wann kommt jemand in 
dieser verrechtlichten Welt auf die Idee, tat-
sächlich zehn Jahre zurück diese Leistungen 
unbezahlt zu machen?
Bauen wir doch bitte wieder auf den ehrba-
ren Kaufmann und unseren BFW-Ehrenko-
dex, wünscht sich �  
� Peter.Patt@wohnungsverwalter.de

Eine Auswahl des Fuhrparks der Maske 
Fleet GmbH im Hamburger Hafen

Kurz und wichtig

Herzlichen Glückwunsch
… zur runden 70 für Wilhelm Kreien-
hop, KREIENHOP Immobiliendienste 
GmbH in 30827 Garbsen		
… runden 60 für Karl-Heinz Bahr, BAH	
Immobilien-Verwaltung-GmbH in	
31224 Peine	
… zur runden 50 für Dr. Guido Marx, 
GEBE Immobilienmanagement GmbH in 
53332 Bornheim	
… zur runden 50 für Thomas Oswald, 
Immobilienservice Oswald Hausverwal-
tungs GmbH in 86356 Neusäß
… zur runden 40 für Christian Dick, 
DICK Immobilienmanagement e.K. in 
18055 Rostock


